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PERSÖNLICHE ERKLÄRUNG 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich die wichtigsten Regeln für Leiter*innen in den Berner Feriensportlagern kenne und 
mich daran halte. 
 

 Die Feriensportlager beginnen mit der gemeinsamen Anreise der Leitenden vor dem Lagerbeginn für die 
Teilnehmenden und endet am Samstag nach Verabschiedung der Teilnehmenden in Bern. 

 Alle Leitungspersonen übernehmen Verantwortung, haben eine Vorbildfunktion und sorgen für einen fried- 
und respektvollen Umgang untereinander; sie orientieren sich an den neun Prinzipien der Ethik-Charta von 
Swiss Olympic und des BASPO (https://www.swissolympic.ch/verbaende/werte-ethik/ethik-charta.html) 

1. Gleichbehandlung für alle 
Nationalität, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, soziale Herkunft, religiöse und politische 
Ausrichtung führen nicht zu Benachteiligungen. 

2. Sport und soziales Umfeld im Einklang 

3. Stärkung der Selbst- und Mitverantwortung 
Teilnehmende werden an Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt. 

4. Respektvolle Förderung statt Überforderung 
Die Massnahmen zur Erreichung der sportlichen Ziele verletzen weder die physische noch die psychische 
Integrität der Teilnehmenden. 

5. Erziehung zu Fairness und Umweltverantwortung 
Das Verhalten untereinander und gegenüber der Natur ist von Respekt geprägt. 

6. Gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe 
Physische und psychische Gewalt sowie jegliche Form von Ausbeutung werden nicht toleriert. 
Sensibilisieren, wachsam sein und konsequent eingreifen. 

7. Absage an Doping und Drogen 
Der Konsum von Suchtmitteln (Drogen, Doping, etc.) ist strikte untersagt. 

8. Verzicht auf Tabak und Alkohol während des Sports 
Der Konsum von Alkohol ist ausschliesslich Leitenden und auf dem Lagergelände (im Sport Resort 
Fiesch) nur in den Restaurationsbetrieben (Speisesaal des Resorts oder Leiterbeizen) gestattet. Auf und 
ausserhalb des Lagergeländes ist der Konsum von Alkohol und das Rauchen nur in der Freizeit nach den 
Kurszeiten und ausserhalb der Sicht von Teilnehmenden gestattet. 

9. Gegen jegliche Form von Korruption 

 Leitende setzen sich für die Umsetzung der Lagerordnung ein und pflegen den Kontakt aktiv auch 
ausserhalb der Kurse bei den gemeinsamen Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen und Abendessen) sowie bei 
der Verabschiedung abends und dem Wecken. 

 Im Leitungsteam unterstützen sich alle gegenseitig und übernehmen bei Bedarf auch Aufgaben ausserhalb 
ihres Bereiches oder Ressort (z.B. Aufsicht in der Disco oder auf der Etage, etc.).  
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